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BESCHEID 

Universitätslehrgang 
Medizinische Hypnose 

Spitalgasse 23 
1090Wien 

nach der positiven Beurteilung aller im Curriculum für den Universitätslehrgang Medizinische 
Hypnose (Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Wien , 11 . Stück, Nr. 14 vom 3.4.2008 
i.d .g.F.) vorgeschriebenen Prüfungen beendet. Spruch Gemäß§ 58 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 
(BGBI. I 120/2002 i.d.g .F.) iVm § 7a des 111 . Abschnitts der Satzung der Medizinischen Universität 
Wien (Mitteilungsblatt 9. Stück, Nummer 22 vom 23 .12.2003 i.d .g. F.) und gemäß Curriculum für den 
Universitätslehrgang Medizinische Hypnose verleihe ich Ihnen die Bezeichnung 

Akademische Expertin für Medizinische Hypnose 

Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Bescheid kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden . 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei der zuständigen 
Curriculumdirektorin der Medizinischen Universität Wien (p.A. Studienabteilung der Medizinischen Universität Wien) 
einzubringen und hat folgende Angaben zu enthalten Die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, die Bezeichnung der 
belangten Behörde, die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren sowie die Angaben , die 
erforderlich sind , um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist 

Wien , am 05.02 .2024 


